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Beratungsunterlage 2020/072 (1 Anlage) 
Kreisjugendamt 
Hilger, Lothar 
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l.hilger@lkgp.de 

 
 
 

Beratungsfolge Sitzung am Status Zuständigkeit 

Jugendhilfeausschuss 05.10.2020 öffentlich Beschlussfassung 

 
 

Bewilligung des Zuschusses 2019 für den Verein Haus der Familie 
Familienbildungsstätte Göppingen e. V. 

 
 

I. Beschlussantrag 
 
Der Zuschuss 2019 des Landkreises für das Haus der Familie Göppingen wird auf 
80.000,00 € festgesetzt. 
    
 
 

II. Sach- und Rechtslage, Begründung 
 
1. Nach Ziffer 2.3 der Förderrichtlinien des Kreisjugendplans fördert der Landkreis 

das Haus der Familie Göppingen mit einem Zuschuss. Dieser beträgt maximal 
80.000,00 € pro Jahr.  

 
2. Die von der Verwaltung rechnerisch geprüfte Jahresrechnung 2019 schließt wie 

folgt ab: 
 

 Rechnungs- 
ergebnis 

2019 

Haushalts- 
plan 
2019 

Rechnungs- 
ergebnis 

2018 

Rechnungs- 
ergebnis 

2017 

Gesamtausgaben 734.076,75 731.200,00 816.304,16 881.047,77 

Gesamteinnahmen 653.060,41 585.500,00 736.304,16 801.047,77 

Restaufwand   81.016,34 145.700,00   80.000,00   80.000,00 

Landkreiszuschuss   80.000,00  80.000,00   80.000,00   80.000,00 

 
 
3. Dem Haus der Familie Göppingen wurde mit Beschluss des Jugendhilfeaus-

schusses vom 26.11.2018 für das Jahr 2019 ein Zuschuss von maximal 
80.000,00 € in Aussicht gestellt. 
 
An Abschlagszahlungen wurden 2019 von der Verwaltung 80.000,00 € geleistet. 
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4. Angaben zur wirkungsorientierten Steuerung: 
 

Der Landkreis Göppingen setzt voraus, dass der Träger die Förderung 
zielgerichtet und effektiv im Sinne einer Zielerreichung einsetzt. Belegt wird dies 
durch folgende Angaben, die beim Träger abgefragt wurden: 
 
- Welche Kurse/Angebote/Projekte werden angeboten, um die oben genannten 

Ziele bezüglich der Zielgruppen junger Familien, Kindern und Jugendlichen zu 
erreichen? 

- Wie wurden im Jahr 2019 die Kurse/Angebote/Projekte besucht (Anzahl der 
Teilnehmer*innen nach Alter und Geschlecht)? 

 
Übersicht über die Kursangebote nach Bereichen und Teilnehmenden 
(welche nach dem Weiterbildungsgesetz förderfähig sind): 
 

Stoffgebiet/ 
Veranstaltungsart 

Kurse Einzelveranstaltungen Gesamt 

 Anzahl gesamt weiblich Anzahl Teilnehmer*innen Anzahl Teilnehmer*innen 

Erziehung, Eltern- und 
Familienbildung 

379 5.431 3.643 185 2.237 564 7.668 

Philologie, Theologie, 
Religion 

4 44 39 8 115 12 159 

Literatur, Kunst, Musik 4 41 37   4 41 

Kreatives Gestalten, 
Freizeitaktivitäten, 
Sonstige 

74 505 498 41 467 115 972 

Gesundheit, Gymnastik, 
Körperpflege, 
Haushaltspflege 

143 1.336 1.059 80 828 223 2.164 

Gesamt 605 7.367 5.286 314 3.647 919 11.014 

 
Ergänzend wurden im nichtförderfähigen Bereich der Projektarbeit (z. B. 
STÄRKE-Angebote) weitere 2.530 Teilnehmende erreicht. Dieses weitere 
Arbeitsfeld hat in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen. Über 
Projekte und die häufig damit verbundenen Fördergelder werden bedarfsgerecht 
niederschwellige Angebote (weiter)entwickelt und angeboten. So können 
dadurch auch bildungsferne Familien sowie Familien mit geringerem Einkommen 
erreicht werden, um ihnen den Zugang zu Angeboten der Familienbildung zu 
erleichtern. 
 
Nicht erfasst sind Angebote wie der Familientreff.  
 
Das Bildungsangebot ist breit aufgestellt. Insofern wird die gesamte Altersstruktur 
von Jung bis Alt angesprochen. Der Schwerpunkt lag 2019 jedoch bei jungen 
Familien, Kindern und Jugendlichen. 
Eine genauere Bezifferung ist aufgrund datenschutzrechtlicher Vorschriften nicht 
möglich.     
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III. Handlungsalternative 
 
Keine     
 
 

IV. Finanzielle Auswirkungen / Folgekosten 
 
Die erforderlichen Zuschussmittel wurden im Haushaltsplan 2019 des Landkreises 
mit einem Ansatz von 80.000,00 € bereitgestellt (Produktsachkonto 31 60 01 99 00 
4318053). Diese Freiwilligkeitsleistung ist im Haushaltsplan 2020 auf Seite 517 
dargestellt. 

    
 
V. Zukunftsleitbild/Verwaltungsleitbild - Von den genannten Zielen sind berührt: 

 
 
Zukunfts- und Verwaltungsleitbild 

  Übereinstimmung/Konflikt 
1 = Übereinstimmung, 5 = keine 
Übereinstimmung 

1 2 3 4 5 

Zukunft des sozialen Zusammenlebens      

Zukunft der Jugend      

Zukunft der Familien      

       

Themen des Verwaltungsleitbildes nicht berührt      

       

  
 

 
gez. 
Edgar Wolff 
Landrat 
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